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Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung 
und -erweiterung 

Gesetzlich festgeset ztes Überschwemmungsgebiet 
des Saerbecker Mühlenbach es 

Grünfläche des Bachverlaufes, priva t 

Fläche zum Schutz, zur Pf lege und zur Entwicklung 
des Bachbiotopes 

Öffentlich e Straßenverkehrsfläche 

Baugrenze 

Offene Bauweise 
Zahl der zulässigen Vollgeschosse 

Grundflächenzahl 
Ge sch oß fl ä chenzahl 

Festgese tzte Firstrichtung 

Festgesetzte Dachneigung 

Abgrenzung von unterschiedlichen Baugebieten 

Übergreifende Festse tzungen 

Bebauungsplan i . M. 1: 1 .000 
Stand August 1996 

TIMM - OSTENDO RF 
FREISCHAFFENDE 

ARCHITEKTEN UND STADTPLANER 

KIRCHSTRASSE 1 A POSTFACH 1 124 
48269 EMSDETIEN Cl) 02572 85778 

Inhalt der Bebauungsplanänderung und -erweiterung : 

1. Diese Änderung ist Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 1 "An der lbbenbürener Straße" 

2. Die Baugrenzen der Grundstücke entlang des Mühlenbach es werden unter Berücksicht igung des 
Übersch wemmungsgebietes erweitert. Die bi sher festgesetzten Baulinien werden durch Baugrenzen ersetz t. 

3. Die irn rechtsverbindlichen Bebauungsplan enthaltene Festsetzung "Auf den nicht überbaubaren Grundstücks flächen 
gern . § 23 Abs. 5 BauNVO sind Nebenanlagen gern. § 14 BauNVO nicht zugelassen" wird für den Geltungsbereich der 
Änderung aufgehoben . 

4. Es werden folgende ButUic;he Fest setwngeo für den Gel tungsbereich der Änderung aufgenommen: 

"Garagen und überdachte Stellplät ze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
sowie in den entsprechend gekennzeichnet en Flächen zulässig. 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks
fläche zulässig, wenn sie einen Abst and von mindest ens 1 ,50 m zu öffentlichen V erk ehrs
flächen einhalten . Für Einfriedungen bleiben die bisherigen Fest setzungen bestehen ." 

Entlang des Mühlenbaches ist eine Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung des 
Bachbiot opes f estgesetzt , in der Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO unzulässig sind . 

Innerhalb des gesetzli ch f estges tellten Überschwemmungsgebietes sind Aufschüttungen und 
sonstige Veränderungen der Geländeoberfläche unzulässig . 

Für das Allgemeine W ohngebiet mit der Fußnot e 1 [WA1] ist entsprechend § 2 (4 ) BauO NW 
die Geländeoberfläche gleich der fertigen öffentlichen Erschließungsstraße festgesetzt. " 

5. Die anderen Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes und seiner Anlagen bleiben unberührt bestohen. 

6. Die Grenzen des Bebauungsplanes werden im Bereich des Mühlenbaches entsprechend der Flurbereinigung angepaßt. 

7. Es werden folgende Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen: 

" Für die Errichtung oder Änderung von Nebenanlagen und -gebäuden innerhalb des geset zlich 
f est gestellten Überschwemmungsgebiet es des Saerbecker Mühlenbaches ist rechtzeitig vor 
Ausführungsbeginn eine hochwasserau fsichtliche Genehmigung gern. § 113 LWG beim Kreis 
Steinfurt als zuständige Untere W asserb ehörd e einzuholen. Dies gilt auch für solche Vorhaben 
und Anlagen, die keiner Baugenehmigung bedürfen. 
Im Bereich des Schutzstreifens entlang des Mühlenbaches sind Brachen , Sukzessionsrlächen 
und landschaftsgerechte Gehölze anzulegen." 

Rechtsgrundlagen: 

1 . Baugese tzbuch vorn B. 12. 1986 (BGBI. S. 2253), zuletzt geändert durch Geset z vom 22 .04.1 993 (BGBI. 1 S. 466) 

2. Gemeindeordnung NW in der Neufassung vom 04.07 .1994 (GV NW S. 269) 

3. Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfa len in der Neufassung vorn 07 .03.1995 (GV NW S. 21 B / SGV NW 232) 

4 . Planzeichenverordnung 1990 vorn 18. 12.1990 (BGB!. 1991 1 S: 5B / BGBl. 111 2 13 -1-6) 

Verfahrensvermerke: 

1. Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat am 25. 04. 1996 gemäß Bau GB § 2 (4) 
Erwei terung des Bebm1ungsplanes durcl1zuführen. 

Saerbeck, den O=f.JA. /i~b R~ 

/ "//'iiL~~ 'V'iliiu 
2. Diese Änderung und~~l'®~es Bebauungsplanes hat gem äß BauGB § 3 (2) laut Bekann tmachung 
vorn i!3 .09 .199 6 in er. Y t>rn 1~ .Q,5. 1995 bis einschließlich 25'. J-0. 1996 öffent lich ausgelegen. 

en a:::r- ~.D :'>~ • 
(G indedire r :5:" · , \ 

~\-„_ , • 
3 . Der Ra t der Gern · ,~ß,.~qreck}1af J,!,.".23 . 0 .1 99G, d iese Änderung und 
Satzung beschlossen. CJ "'-../ ,,. 
Saerbeck, den -O:r. J ~ . k2_~ 
IBürg:r~eis te r~ ~-~· 

( .... ~.lflt; \..< lt(JV -

4 . Zu die3er Äm4erMFI~ i,in!'I Er" eiterMn!J ·vwree !J9R'I. lhwGQ § 11 kein@ Vedetzirng geltend gemacht. 
(biehe Verfioi!JWR!'J uen:i 1 gg ) Mj'rnster, den 

-(~e!J i BFWl1!'J6 ßFä 6iQ911l im Ayftr~9) 

5. Die Durchführung des A nzeigeverf ahrens für die Ä nderung und Erw eiterung des Bebauungsplanes wurde 
gemäß BauGB § 12 am ,Mi. ,AA. 199G, ortsüblich amtlich bekanntgemacht . Hiermit ist diese Änderung und 
Erweiterung rechtsverbindlich geworden . 
Saerbeck, den Je. A::2. A<).5(o 
.Gem eindedifeicterl 

Gem einde Saerbeck 
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BeBaUtingsplan Nr. 1 
2. Änderung und Erweiterung "An der lbbenbürener Straße" 


